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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von Escher und Usteri,
Mitgliedern der gesezgàden Räthe der helvetischen Republik.

Zwei und dreißigstes Stück.

Zürich, Montags den 4. Iunius 1798.

Gesezgebung.
Senat 24. May.

Der Senat empfängt und genehmigt den Be-
schlug, welcher den Werth der von dem Commissair
Pommier in Umlauf gebrachten frankische» Thaler
bestimmt,

Ochs theilt einen Brief von Lauis mit, worin
Klagen über das Projekt, Bellinzona zum Hauptorte
des neuen Kantons zu machen, geführt, und die Grün
de, um deren willen Lauis diesen Vorzug verdient,
auseinander gcsezt werden.

Fr 0 ßa rd berichtet im Namen der gestern wegen
der Distriktseintheilung des Kantons Freiburg nieder-
gesezten Kommisston, sie rath zu Verwerfung des Be-
Schlusses, indem die Distrikte zu zahlreich, die Haupt-
or»e ^rs:!b.-.r 'be, gewählt, und endlich die Namen
von einer Menge Gemeinden und Dorfschaften in dem
übersandten Projekt unrichtig angegeben sind: der Be-
schluß wird verworfen.

Muret bemerkt, der grosse Rath habe fehlerhaft
gehandelt, indem er die von den italiänischen
Landschaften an die geftzgebenden Rathe gerich-
teten Anfragen dem Direktorium zur Beantwortung
übergeben, und Hiebon den italiänischen Landschaften
Anzeige gemacht hat, ohne diesen Schluß vom Senat
sanktioniren zu lassen. Usteri vertheidigt das Beneh-
men des grossen Raths, indem die Beantwortung der
Anfragen zur Compete,,z des Direktoriums gehörte,
«nd mithin die Verweisung derselben an das Dirck

Ordnung war, und ohne Zuthun des

mng übA " 'à Man geht zur Tagesord

und Muret berichten im Namen der zur
des Beschlusses über die Bekanntma-^ Gesetze niedergeftztcn Kommission. Die

chttgsten Artikel des Beschlusses waren folgende:
Vollziehungsdirektorium läßt die Gesetze und

prâ ^ gesezgebcnden Körpers innerhalb
der deren Empfang, mit dein grossen Siegel
«,-»

besiegeln und bekanntmachen. 2)Die,eniî Akten denen ein Urgenz- Dekret vor-
m, läßt es innerhalb 24 Stunden nach dem

kin>>, ^ besiegeln und bekannt machen, z. Die Be
d ""g der Getetze und Akten des geiezgeben.

> ^drpv soll unter folgender Form geschehen: Im

Namen der einen und untheilbaren helvetischen R«
publik. (folget das Gesez) Das Vollziehungsdirektos
rium verordnet, daß das obige Gesez (oder Arrete
des geftzgebenden Corps) mit dem Siegel der Repu-
blik versehen, bekannt gemacht und vollzogen werden
soll. 4. Die Bekanntmachung geschieht durch den
Druk, Anschlag, Verlesung durch die Agenten vor den
versammelten Gemeinden nach dem Gottesdienst, in
dringenden Fällen durch Verlesung unter Trommel,
schlag. Alle Gesetze sollen in gleicher Form gedrukt,
und bei den Statthaltern, Verwaltungskammern, Ge-
richten u. f. w. aufbewahrt werden — Die Kommis-
sion findet in Nüksicht auf den i. Artikel: daß nicht
alle Gesetze und Akten des geftzgebenden Corps
durch das^ Vollziehungsdireklorium bekannt gemacht
werden müssen; im sten Artikel sind Urgenzgesetze er-
wähnt, über die noch kein Organisationsgeftj etwas
bestimmt hat — Im gten Artikel kömmt ihr die vor-
geschriebene Bekanntmachungswcise allzu complizirt
vor, indem neben einander, Druck, Anschlag, zwei-
malige Verlesung, Gottesdienst, und in dringenden
Fallen Trommelschlag dazu erfodert werden, die Kom-
Mission glaubt, ein offizielles, vom Vollziehungsdirek»
torium unter Responsabilität herauszugebendes Tag-
blatt dt'r Gesetze (Bulletin 6ss loix) sei noth-
wendig, trage wesentlich bei, die Bekanntmachung dex
Gesetze zu vereinfachen, und seye für einen grossen
Theil der Gesetze hinlängliches Bckanntmachungs-
Mittel. Die nach dem Glottes dienst versam-
melte» Gemeinden sind wohl eiu Redaktionsfeh-
ler, da das zum Gottesdienst versammelte Volk nicht
die Gemeinde ausmacht, und die Versammlung der
Gemeinde constitutionswidrig wäre; durch diesen Ar-
tikcl wurden auch die Gesetze vom Gottesdienst
abhängig, was^ dem Geist der Konstitution zuwider
ist.--DieKommissionvermißl die Bestimmung der Zeit,
von welcher an die Gesetze in Kraft erwachsen seyn
sollen. Sie glaubt endlich, nicht blos Statthalter, Ver-
waltungskammern und Gerichtsstellen, sondern auch
alle Agenten, Unreragenten, allfällige Friedensrichter,
sollen die bckanntgemachtcn Gesetze oder das offiziell«
Bulletin zu jedermanns Gebrauch aufbewahren — Die
Kommission schlägt desnahen die Verwerfung des
Beschlusses vor. Ochs findet den Beschluß beson«
ders darum mangelhaft, weil kein Zaun, gegen Ue<
beiges,nnle, die den Gesetzen von der'Zeit an wo st«



126

gegeben find, bis jum Augenblik, wo fie eigentlich in
Kraft erwachsen, absichtlich zuwider handeln, oder
solche zu eigennützigen Zwecken misbrauchen, sich

barin findet: er glaubt, alles was aus diese Weise
und veranlaßt, durch gegebne Gesetze geschieht,
sollte für nichtig erklärt werden. Lang will den
Beschluß annehmen. R h an verwirft «hn und verlangt
Einrückung des Gutachtens ins Protokoll. Zulauf
aus dem Kanton Bern, verwirft den Beschluß, weil
Bekanntmachung unter Trommelschlag in feinem Kam
ckvn unmöglich seyn würde, indem die Franken alle
Trommeln weggenommen haben. Genhard will
den Beschluß annehmen; für einmahl versammle sich

das Volk beim Gottesdienst am zahlreichsten und ge-
schahc die Bekanntmachung hier am schiklichstcn; in
der Folge könne man bessere Wege wählen. Ochs:
Wenn wir auch zum zweilcnmahl einen Beschluß über
die Bekanntmachung der Gesetze verwerfen, so darf
man sich .nicht darüber wundern, es war dieser Ge,
gcnstand immer eine schwierige Aufgabe für den Ge-
sezgcber; er muß wünschen, daß jeder Bürger nicht
nur zur Kenntniß der Gesetze gelange, sondern auch
solche im Andenken behalte, und dies ist keineswegs
leicht. In dem Vorschlag sind eine Menge Be-
kanntmachungswege gehäuft und es wird nicht be-

stimmt, ob alle müssen vorgegangen seyn, ehe ein
Gesez in Kraft erwächst, was von den nachtheiligsten
Folgen seyn würde — der Gottesdienst muß ganz auf
der Seite gelassen werden, da wir keine herrschende

Religion haben und also zahlreiche und verschiedene
Gottesdienste neben einander Statt haben können;
jeder Agent soll allerdings die Beschlusse zu öffentli-
chem Gebrauch aufbewahren; die neu ankommenden,
durch Anschlag vor seiner Thür anzeigen u. s. w. Der
Senat verwirft den Beschluß und beschließt Einrü-
kung des Gutachtens im Protokoll.

Man schreitet zur Wahl eines Präsidenten und
der Sekretärs; durch geheimes Stimmenmehr wird
Ochs mit 16 Stimmen zum Präsidenten gewählt,
Lüthi von Solothurn hat 12, Zaslin î, Muret
4, Usteri2, Forneraur Stimme.

Die Sckretairs Usteri und Müret werden
durch absolutes Stimmenmehr neu gewählt.

Nachmittags 4 Uhr.
Der Senat erhält und genehmigt den Beschluß

über das Zurzacher Meßgericht.

Verhandlungen des obersten Gerichtshofes.

Den 2z May 1798 hat sich der oberste Gerichts-
Hof auf Befehl des Vollziehungsdirektoriums zusam-
menberufen, nach vorgenommener Untersuchung der
Wahlakten seiner gegenwärtigen Mitglieder und Sup-
pleanten constituirt, seinen gesezmässig ernannten Prä-
stdenten in der Person des B. Rengger, Oberrich-
ter vom Kanton Bern anerkannt nnd die Verrichtun-
gen des Sekretariats dem B. Schnell, Supplran-
ten provisorisch übertragen.

Von dieser geschehenen Eröffnung seiner Sitzmu
gen, beschloß der Gerichtshof sogleich dem Vollzieh-
ungödirckrorium eine schriftliche Anzeige zu thun, da-
mic dieselbe allen Behörden, denen es zu wisse» oblie«

gen mag5 mitgetheilt werde.
Da über die Organisation des Gerichtshofes nsch

kein Gesez. gegeben worden, so ward beschlossen das
Vollziehungsdircktorium anzugehen, daß es den gros,
sen Rath zur Bestimmung, der den Obergerichtshvf be,

treffenden Gerichtsverfassung einladen möchte undd/e,
sei» allgemeinen Ansucyen einige Fragen anzuhàiM,
deren baldige Beantwortung dringend sey, wennw
ders der Gerichtshof seine Verrichtungen sogleich m
treten soll. Die Redaktion derselben warb einer Eon»

mission aufgetragen.
Den 24 May. Auf den Vorschlag der »icdcr,

gesczten Commission ward beschlossen, neben dem An,

suchen für die geftzllcheOrganisation des ObergenchlÄ
Hofes, einige untergeordnete Fragen über das W-
hältniß des gesammten Corps sowohl als der einjcl«

nen Suppleanten zu dem Gerichtshöfe, über dit

Art und Weise wie Criminal - und Civilfälle vor dw
selben gebracht werden sollen u. s. w. durch das Voll«

ziehnngSdirektorium an den grossen Rath gelangen j»

lassen,^und die von der Commission vorgetragne R«
daktion mit einigen Abänderungen angenommen

Da bis zu Erscheinung eines neuen und einforM
gen Civil- und Crimmalgesezbuches der ObergeriM
Hof nach den bisher in dem ganzen Umfang der R«

publik bestandnen Gesetzen urtheilen soll, so ward von

demselben beschlossen, das Vollziehungsdirektoriuin
einzuladen, daß es zur Herbeischaffung und Sanm-

lung aller durch ganz Helvetien bis jezt in Kraft
standenen Gesezbucher, Statuten und Partikularttchie
zu Handen des Gerichtshofes die nöthigen Befehle er,

theilen lasse.

Ueber Gegenrevolutionen.

Ich mögte ein Wort zu den Tausenden
die, als Opfer der gewaltsamen Umwälzung on

Staaten, in ihrem Rang oder in ihrem ökonsmiM'
Interesse gekränkt, nur mit der tiefsten Erbitte«» »

von dem Gang der gegenwärtigen Dinge rede», «â
auf Rache denken, sich selbsten täuschen, und nun V

loser Thätigkeit an dem arbeiten, was sie in uniw

gem Frohlocken ihres Herzens, und auf eme v

gewiß selbst undeutliche Weise — Gegenrede
tion nennen. »„.nist

Bürger, alles auf dieser sublimarischen
einem ewigen Wechsel unterworfen. Der G"!
Zeit ist ein Strom: er reißt alles mit sich fort. ^Geist der Zeit ist das Resultat der Aufklärung ^
der Verfinsterung des menschttchen Verstand

wird durch die Natur der Veränderlichkeit d» ;

selbst bestimmt. Er ist bas Werk aller, â
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